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Personengesellschaften, Erbengemeinschaften, 
Miteigentümergemeinschaften usw. 
Steuererklärung 2022
Vor Ihnen liegt die Steuererklärung 2022 für «virtuelle Steuersubjekte». Damit sind 
Erbengemeinschaften, Miteigentümergemeinschaften oder auch Kollektiv-, 
Kommandit- und einfache Gesellschaften gemeint.

Für jedes virtuelle Steuersubjekt muss die federführende Person eine eigene 
Steuererklärung ausfüllen. Dafür erhält sie jedoch keine separate 
Veranlagungsverfügung. Vielmehr muss jede beteiligte Person die errechneten 
Anteile am Einkommen und Vermögen in ihrer persönlichen Steuererklärung deklarieren. 
Die eigentliche Besteuerung erfolgt anteilsmässig bei den einzelnen beteiligten Personen.

Einreichefrist: Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 
ist auf dem Brief zur Steuererklärung vermerkt.

www.taxme.ch

Lassen Sie rechnen!

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Steuererklärung 
für virtuelle Steuersubjekte auszufüllen: entweder auf 
dem herkömmlichen Weg mit Papierformularen oder 
einfacher via Internet mit TaxMe-Online. Einfacher deshalb, 
weil TaxMe-Online für Sie automatisch die Berechnung 
(beispielsweise Anteile der Beteiligten) vornimmt. 

Haben Sie die Steuererklärung bereits im Vorjahr 
mit TaxMe-Online ausgefüllt? Dann sind die damals 
erfassten Angaben zu Konten, Wertschriften, 
weiteren Vermögenswerten sowie Schulden und Schuld- 
zinsen ohne Beträge bereits vorerfasst.

Fristverlängerung

Können Sie Ihre Steuererklärung für virtuelle Steuersubjekte 
nicht fristgerecht einreichen? Dann beantragen Sie recht zeitig 
eine Fristverlängerung bis maximal 15. November. 

Online: www.taxme.ch 
Sie benötigen ZPV-Nummer, Fall-Nr. und ID-Code.

Telefonisch / schriftlich (inkl. E-Mail): 
bei der Steuer verwaltung des Kantons Bern

Neu  können Sie 
die Steuererklärung 
für virtuelle Steuersubjekte 
vollständig elektronisch 
freigeben und einreichen.

Mehr zum Thema finden Sie 
auf der Rückseite  >>>

http://www.taxme.ch
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Belegliste

Reichen Sie nur folgende Belege zusammen mit der Belegliste ein:

• Test: Rechnungskopien Unterhalt
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Steuererklärung für virtuelle Steuersubjekte online ausfüllen, 
freigeben und einreichen
Wenn Sie selber bereits bei BE-Login registriert sind, melden Sie sich wie gewohnt mit 
Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Im Bereich «Steuern» unter «Weitere Steuererklärungen» 
können Sie die elektronische Steuererklärung für das virtuelle Steuersubjekt mit ZPV-, Fall-Nr. sowie 
ID-Code erfassen. Die Angaben stehen auf dem Brief zur Steuererklärung.

Wenn Sie selber nicht bei BE-Login registriert sind, melden Sie sich mit ZPV-, Fall-Nr. sowie 
ID-Code an. Sie gelangen direkt zur elektronischen Steuererklärung.

Was ist neu?

> Sie können alle Belege online hinzufügen entweder per:

Smartphone

Wenn Sie Papierbelege haben und diese nicht 
scannen können, dann fotografieren Sie 
die Belege mit Ihrem Smartphone und 
laden Sie sie hoch. 
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Computerablage

Haben Sie Ihre Belege als PDF 
auf Ihrer Computerablage abgespeichert? 
Dann wählen Sie die Dokumente aus 
und laden Sie diese hoch.

> Sie reichen Ihre Steuererklärung vollständig elektronisch ein. Danach erhalten Sie umgehend 
eine Bestätigung mit den errechneten Anteilen pro Person. Diese Anteile überträgt jede Person 
in ihre eigene Steuererklärung.

Wichtig zu wissen!

> Sie möchten die Angaben zur 
federführenden Person anpassen? 
Unter «Stammdaten» 1  markieren Sie die Option 
«Ich möchte die Angaben zur federführenden 
Person ändern» 2 . Danach können Sie alle 
Angaben ändern, inkl. die federführende Person 
selbst 3 .

> Sie haben nicht alle Belege elektronisch hochgeladen? 
Nach dem Freigeben der Steuererklärung erhalten Sie zusammen 
mit der Bestätigung eine Belegliste 4 . Diese müssen Sie gemeinsam 
mit den fehlenden Belegen per Post an die Steuerverwaltung senden.

> Sie lassen die Steuererklärung für virtuelle Steuersubjekte 
von einer Treuhänderin oder einem Treuhänder ausfüllen? 
Die Treuhänderin oder der Treuhänder kann die Steuererklärung 
für virtuelle Steuersubjekte selbstständig freigeben und den beteiligten 
Personen ihre Anteile mitteilen. Für das Ausfüllen und Freigeben benötigt 
die Treuhänderin oder der Treuhänder die ZPV-, Fall-Nr. sowie ID-Code 
der Steuererklärung für das virtuelle Steuersubjekt.
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